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Beschluss (vorläufig)

Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe und die Gerichtskostenfrei-
heit in Sozialrechtsverfahren erhalten und ausbauen

Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe und die Gerichtskostenfreiheit in Sozial-rechtsverfahren sind
wichtige Mittel der sozialen Sicherung und der effektiven Kontrolle der Sozialverwaltung. Sie er-
möglichen es auch einkommens-schwachen Menschen rechtlichen Rat und wenn nötig gericht-
liche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die BDK von Bündnis 90/ Die Grünen fordert, dass diese In-
strumente eines funktionierenden und sozialen Rechtsstaats erhalten und ausgebaut werden.
Bestrebungen, die Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe und Gerichtskostenfreiheit in Sozial-rechts-
verfahren einzuschränken oder abzuschaffen wird sich Bündnis 90/ Die Grünen auf allen polit-
ischen Ebenen entgegenstellen. 
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